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RS OGH 1962/2/22 5Ob18/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1962

Norm

MG §5

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Das Begehren, daß die Reparatur der Sammelheizung und deren Umstellung von Koksfeuerung auf Ölfeuerung eine

besondere Aufwendung im Sinne des § 5 MG darstelle und daß daher die Kosten der Reparatur und

Wiederinstandsetzung auf die Mieter (Beklagte) überwälzt werden können, ist nicht feststellungsfähig.
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